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10 Zivilschutz

Verwendung von Ausrüstungsgegenständen der Armee im Zivilschutz

Immer wieder werden Fragen
zu den Eigentums- und Besitz-
Verhältnissen im Zusammen-
hang mit der persönlichen Aus-
riistung der Angehörigen der
Armee (AdA) aufgeworfen.
Dabei geht es insbesondere um
Gegenstände, die nach einem
Übertritt in den Zivilschutz auch
von einem gewissen Interesse für
die Zivilschutzorganisationen
sind.

Persönliches Material zur
weiteren Verwendung im
Zivilschutz

Aufgrund der Eigentums- und
Besitzesverhältnisse betrifft dies

Nach den Worten von Paul
Thüring, Direktor des Bundes-
amtes für Zivilschutz, ist die
Zivilschutz-Reform in den
Gemeinden weitgehend umge-
setzt worden. Dabei sei grosse
Arbeit geleistet worden, um die-
se Zielerreichung zu ermögli-
chen.

-r. Zum 1997, dem Jahr der Opti-
mierung der Zivilschutz-Reform,
hält Paul Thüring fest: «Jede
Reform zeitigt auch gewisse Män-
gel, weil Theorie und Praxis nicht
immer übereinstimmen. Deshalb
geht es im laufenden Jahr darum,
diese Mängel zu beheben und die
Reform den Gegebenheiten anzu-
passen. Bereits hat das Bundesamt
in Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen auf den 1. Januar 1997 Wei-
sungen zur Steuerung des Schutz-
raumbaus und eine Verordnung
über die Personalreserve zur Ver-
meidung von Überbeständen erlas-
sen.

folgende Ausrüstungsgegenstände:

- Rucksack bzw. Kampfrucksack
- Effektentasche
- Sehhilfe zur Schutzmaske
- Schriftentasche.

Die Leihgegenstände werden bei
der Entlassung aus der Militär-
dienstpflicht im Dienstbüchlein
eingetragen.

Werden Dienstpflichtige aus der

Schutzdienstpflicht entlassen, ist -

vorausgesetzt, die Betroffenen
wollen die Ausrüstungsgegenstän-
de nicht weiterhin behalten - die
ZSO für deren sachgerechte Ent-

sorgung verantwortlich.

Weiter sind zur Erarbeitung von
Lösungen in folgenden Bereichen
Arbeitsgruppen gebildet worden:

- Sanitätsdienst (Konzeption, Ver-
sorgung mit sanitätsdienstli-
chem Verbrauchsmaterial, Aus-
bildung);

- Übermittlung (Netz und Funk);
- Differenzierte Ausbildung

(Katastrophen- und Nothilfe,
Aktivdienst);

- Internet (einheitliche Darstel-
lung des Zivilschutzes) und

- Expo 2001 (Unterstützung und

Darstellung des Zivilschutzes).»

Soll-Bestände ZSO

Die Soll-Bestände belaufen
sich auf rund 350 000 Schutz-
dienstpflichtige, d.h. rund fünf
Prozent der Einwohner.

Information der AdA

Die AdA erhalten mit dem Auf-
gebot zur Entlassung aus der

Militärdienstpflicht ein Merkblatt.
Das Material zur weiteren Ver-

Wendung im Zivilschutz ist darin

ausdrücklich aufgeführt.

Militärdienstpflichtige
im Zivilschutz

Die Zurverfügungstellung von

Militärdienstpflichtigen nach Arti-
kel 61 des neuen Militärgesetzes
(MG) trägt den personellen
Bedürfnissen aller Partner der

Gesamtverteidigung Rechnung
und behandelt Militärdienstpflich-
tige aller Grade gleich.

Die zur Verfügung gestellten

Militärdienstpflichtigen bleiben

Angehörige der Armee, leisten

aber während der Dauer der Zur-

Verfügungsstellung keinen Militär-
dienst. Sie bezahlen auch keinen

Militärpflichtersatz.

Die Verordnung des Bundesrates

über die Verwendung von AdA in

zivilen Bereichen der Gesamtver-

teidigung (VAGV) wurde auf den

1. Januar 1996 in Kraft gesetzt.

Auf Internet
In Zusammenarbeit mit den Kan-

tonen und den interessierten Ver-

bänden erarbeitet das Bundesamt

für Zivilschutz zur Zeit ein Kon-

zept für die Präsentation des Zivil-
Schutzes auf dem Internet.

Es ist davon auszugehen, dass der

Zivilschutz-Auftritt im Internet auf

den 1. Januar 1998 realisiert wer-

den kann.

1997: Das Jahr der Optimierung
der Zivilschutz-Reform
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